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DER BUNDESf-.1INISTER 
FlJR BAUTEN UND TECHNIK 

XIV. Gei~etzb(bung::p~.riode 

Zl.10.101/145-I/1/79 
Parlamentarische Anfrage NI'. 2266 der 
Abg. Dr. Mose.r und Gen. betr. Bundesober
stufenrealgymnasium Bad Aussee • ' 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 
Parlament 
1010Wi e n 

Wien, am 1979 02 08 

22111/AB 

1979 -82- 0 9 
zu 2266 (J 

Auf die Anfrage NI'. 2266. welche die Abgeordneten Dr. Mosel' 

und Gen. ,betreffend Bundesoberstufenrealgymnasium Bad Aussee 

am 14.12.1978 an mich gerichtet haben. beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1:) 

Bei der Erstellung des langfristigen Investitionsprogrammes 

wurde von der Annahme ausgegangen. dass das zur Sicherstellung 

des Bauplatzes für den Neubau des Bundesoberstufenrealgymnasiums 

Bad Aussee abzuschliessende Verwaltungsübereinkommen zwischen 

dem Landeshauptmann von Steiermark als BGV I Dienststelle, den 

ästerr. Salinen und den ästerr. Bundesforsten kurzfristig zum Ab

schluß gebracht werden ka.nn. 

Diese Bauplatzsicherung wird nunmehr im laufenden Jahr erfol

gen, da sich wegen der Änderung des Rechtsstatutes der ästerr. Sa

linen bisher die Bauplatzsicherung derart schwierig gestaltete, daß 

ein früherer Abschluß nicht möglich war. 

Zu 2:) 

Im Hinblick auf den nicht genau abzusehenden Abschluß der Bau

grundsicherstellung und die noch nicht abgesehlossene baureife Planung 
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wur eine entsprechende Dotierung im Rahmen des Baupro

grammes 1979 und somit die Verwirklichung des ursprünglich 

beabsichtigten Baubeginnes nicht möglich. 

Zu 3:) 

Vom Landesbauamt Steiermark wurde für 1979 eine Bau-

rate von 10,0 Mill S. beantragt. 

Zu 4:) 

Die Sicherstellung des Bauplatzes sowie die BereitstelluI1:g 

entsprechender Kreditmittel vorausgesetzt, wäre der Baubeginn 

im Jahre 1980 nach baureifem AbschJ.uß der Planung möglich, wo

bei mit einer Bauzeit von etwa 3 Jahren gere~J1- werden muß. 

.... ..... . ... . ~.lJ!.~ " ! 
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